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INHALTE

 ESBZ-Bedarfszuweisung Energiesparende Maßnahmen (auch ESPG-BZ genannt

Aktion: Klimaschutz in Gemeinden



FÜR FOLGENDE KONKRETE 7 VORHABEN KANN EINE ESBZ BEANTRAG WERDEN:

 Ersatz eines fossilen Kommunalfahrzeuges durch ein e-Fahrzeug - bis zu € 5.000,-

 Errichtung einer PV-Anlage auf ausgewählten Gemeindegebäuden - bis zu € 5.000,-

 Anschluss an Nah/Fernwärme bei ausgewählten Gemeindegebäuden - bis zu € 5.000,-

 Warmwasserbereitung mit Solaranlage für Sport- und Freizeitanlagen - bis zu € 5.000,-

 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED nach erfolgter kostenfreier NÖ 

Energieberatung – bis zu € 150,- je Lichtpunkt

 Umstellung der Heizungsanlage von Fossil auf Hackgut, Pellets, Wärmepumpe – bis zu € 

10.000,-

 Steigerung der Effizienz der Heizungsanlage und Pumpentausch – bis zu € 5.000,-

30% der nachgewiesenen Kosten, aber maximal € ……

https://www.umweltgemeinde.at/foerderung_kommunales-e-fahrzeug
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-photovoltaik
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-fernwaerme-und-nahwaerme
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-solarthermie-fuer-sportanlagen-und-freizeiteinrichtungen
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-led-strassenbeleuchtung
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-led-strassenbeleuchtung
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-heizkesseltausch
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-heizkesseltausch
https://www.umweltgemeinde.at/foerderung-heizungspumpentausch


ENERGIESPAR-BZ (ESBZ) 2023

• 414 Vorhaben
• 216 Gemeinden
• € 3.090.000,- an ESBZ
• 127 Gemeinden mit 24.000 Lichtpunkte  
• 175 PV-Anlagen mit 4.200 kW
• 2 Solaranlage
• 52 E-Autos
• 22 Nahwärmeanschlüsse
• 21 Heizungstausch mit 600 kW 
• 15 Pumpentausch



• Antragstellung im NACHHINEIN – Nach Umsetzung des Vorhabens – 
vollelektronisch  Frist: 30.9. des laufenden Jahres

• Förderungsansuchen über Portalverbund (Kommunalnet) 
     Kommunalnet/Werkzeuge/E-Formulare für NÖ Gemeinden/Ansuchen um
     Bedarfszuweisung Energiesparende Maßnahmen
Unterlagen: 
• Rechnungen und Zahlungsbelege
• Zusätzlich Beratungsprotokoll bei Straßenbeleuchtung
• Zusätzlich Datenblatt bei Heizungsoptimierung und Pumpentausch

ANTRAGSTELLUNG



• Prüfung des Antrages auf Richtlinienkonformität
• Genehmigung in einer Sammelgenehmigung durch die NÖ Landesregierung Ende 

November des laufenden Jahres
• Auszahlung Ende November/Anfang Dezember des laufenden Jahres
• Infoschreiben/Zusagen kommen von der Abteilung IVW 3 und von Frau LH

Hinweis: 
Die ESBZ ist mit allen anderen Förderungen kombinierbar!
Die ESBZ ist keine Förderung im herkömmlichen Sinn und muss bei der Kumulierung von 
Förderungen nicht angegeben werden.
Die ESBZ (wie auch BZ im allgemeinen) wird vom Bund als Kofinanzierung anerkannt

ABRECHNUNG/AUSZAHLUNG







HOMEPAGE DES LANDES:

https://www.noel.gv.at/noe/Gemeindeservice/Foerd_Bedarfszuw
eisung.html

• Das Ansuchen um Bedarfszuweisungen für energiesparende Maßnahmen ist bis 
längstens 30. September des laufenden Jahres direkt bei der Abteilung Umwelt- 
und Energiewirtschaft (RU3) einzubringen.

• Ansuchen um Bedarfszuweisungen für energiesparende Maßnahmen sind 
ausschließlich über den Portalverbund (E-Formulare für NÖ Gemeinden; dort 
befindet sich u.a. auch das elektronische Formular für den Heizkostenzuschuss) 
mit dem Ansuchen „Energie-Spar-Gemeinde“ auf dem elektronischen Weg zu 
stellen.

https://www.noel.gv.at/noe/Gemeindeservice/Foerd_Bedarfszuweisung.html
https://www.noel.gv.at/noe/Gemeindeservice/Foerd_Bedarfszuweisung.html


WEITERE UNTERLAGEN FINDEN SICH AUCH AUF DER HOMEPAGE DES LANDES: 
HTTPS://WWW.NOEL.GV.AT/NOE/GEMEINDESERVICE/FOERD_BEDARFSZUWEISUNG.HTML

hier finden sie die neuen Anträge für allgemeine BZ
und diverse Eingaben bei der Abteilung Gemeinden (IVW3)

hier finden sie Unterlagen für die ESBZ

https://www.noel.gv.at/noe/Gemeindeservice/Foerd_Bedarfszuweisung.html


WELCHE OBJEKTE SIND FÖRDERFÄHIG

NICHT FÖRDERBAR SIND:
- SCHULEN UND KINDERGÄRTEN

 SCHUL- UND KINDERGARTENFONDS

- WOHNGEBÄUDE
 WOHNBAUFÖRDERUNG

- VORHABEN AUS DEM 
WASSERWIRTSCHAFTSFONDS (MIT AUSNAHMEN; 
(ABSTIMMUNG MIT DIESEM ERFORDERLICH!)



WICHTIGE HINWEISE BEI DEN EINZELNEN VORHABEN:

- Ersatzanschaffung von E-KFZ: nur Ersatz, kein zusätzliches Fahrzeug, Abmeldebestätigung
- PV-Anlagen: auch mit Speicher möglich jedoch Obergrenze der ESBZ von € 5.000,-
- Anschluss an Nah- Fernwärme: keine besonderen Voraussetzungen
- Solaranlagen bei Sport- und Freizeiteinrichtungen: : keine besonderen Voraussetzungen
- Straßenbeleuchtung: siehe nächste Folie
- Heizungstausch: von fossil auf Biomasse bzw. Wärmepumpe  bis zu € 10.000,-
- Heizungseffizienzsteigerung und Pumpentausch: siehe Beiblatt



BZ FÜR UMSTELLUNG DER LICHTPUNKTE

Worauf kommt es an:

• Nur Lichtpunkt-Tausch und notwendige Verdichtung (keine neuen Straßenzüge)
• Grundsätzlich sollte der ganze Lampenkopf getauscht werden
• KEIN Leuchtmitteltausch
• Probleme gibt es immer wieder beim Thema Retrofit (CE-Kennzeichnung???)
• Schwerpunktberatung ist verpflichtend (im Vorhinein)
• Lichtplanung
• Umsetzungskonzept
• Anlagenbuch









KLIMASCHUTZ IN GEMEINDEN

Dient grundsätzlich dazu, um Bundesmittel abholen zu können wenn eine 

Kofinanzierung durch das Land vom Bund verpflichtend ist und „ keine sonstige 

Finanzierungsbeteiligung des Landes NÖ in Form einer Standardförderung, 

beispielsweise nach der Landesfinanzsonderaktion, dem Schul- und Kindergartenfonds, 

dem Wasserwirtschaftsfonds, dem NÖ Gemeindeinvestitionsfonds gewährt wurde, 

sowie für Vorhaben, die aus Mitteln der Wohnbauförderung finanziert werden bzw. 

nach den Richtlinien „Bedarfszuweisung an Gemeinden“, möglich sind. 
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